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(54) Anordnung von Selbstbedienungsterminals sowie dasselbe

(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung von
Selbstbedienungsterminals, wobei das Selbstbedie-
nungsterminal (1) sich säulenförmig von einem Fußbe-
reich zu einem Kopfbereich in vertikaler Richtung er-
streckt und mit einer Rückseite, mit einer Vorderseite und
mit einer die Rückseite mit der Vorderseite verbindende
Querseite und dass eine Datenverarbeitungseinrichtung
zum Verarbeiten von Daten und eine Anzahl von Peri-
pheriegeräten vorgesehen sind, wobei das Selbstbedie-
nungsterminal (1) im Querschnitt kreissegmentartig mit

abgeschrägten Querseiten (22) derart ausgebildet ist,
dass mindestens zwei Selbstbedienungsterminals (1)
unter Anlage zueinander gekehrter Querseiten (22) be-
nachbarter Selbstbedienungsterminals (1) derart anord-
bar sind, dass in einer ersten Stellanordnung benach-
barte Selbstbedienungsterminals (1) geradlinig neben-
einander zur Bildung eines Linearmoduls (24) und/oder
dass in einer zweiten Stellanordnung benachbarte
Selbstbedienungsterminals (1) winklig zur Bildung eines
Eckmoduls (25) zueinander angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung von
Selbstbedienungsterminals, wobei das Selbstbedie-
nungsterminal sich säulenförmig von einem Fußbereich
zu einem Kopfbereich in vertikaler Richtung erstreckt mit
einer Rückseite, einer Vorderseite und mit einer die
Rückseite mit der Vorderseite verbindende Querseite
und dass eine Datenverarbeitungseinrichtung zum Ver-
arbeiten von Daten und eine Anzahl von Peripheriege-
räten vorgesehen sind. Ferner betrifft die Erfindung ein
Selbstbedienungsterminal.
[0002] Aus der DE 10 2005 061 734 A1 ist ein Selbst-
bedienungsterminal für eine Warenerfassung bekannt,
das eine quaderförmige Säule umfasst, die sich von ei-
nem Fußbereich bis zu einem Kopfbereich erhebt. Das
Selbstbedienungsterminal weist eine vertikale Vorder-
seite/Vorderwand und eine vertikale Rückseite/Rück-
wand auf, die über senkrecht zu denselben und vertikal
verlaufenden Querseiten/Querwände miteinander ver-
bunden sind. In dem Selbstbedienungsterminal ist eine
Leseeinrichtung zum Erfassen von Waren, eine Daten-
verarbeitungseinrichtung zum Verarbeiten von Daten so-
wie als Peripheriegeräte ein Kartenleser zum bargeldlo-
sen Bezahlen, ein Drucker zum Ausdrucken eines Be-
zahlbelegs sowie ein Monitor zur Anzeige von Daten in-
tegriert angeordnet. Eine Ablagefläche sowie ein Tüten-
halter sind neben der quaderförmigen Säule des Selbst-
bedienungsterminals angeordnet. Das bekannte Selbst-
bedienungsterminal erfordert somit einen relativ großen
Platzbedarf. Insbesondere steigt der Platzbedarf dann,
wenn mehrere gleiche Selbstbedienungsterminals in ei-
nem vorgegebenen Verkaufsraum platzsparend aufge-
stellt werden sollen.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Anordnung von Selbstbedienungsterminals
bzw. ein Selbstbedienungsterminal derart weiterzubil-
den, dass platzsparend und variabel eine Anzahl von
Selbstbedienungsterminals in einem vorgegebenen
Raum platziert werden können.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungs-
gemäße Anordnung von Selbstbedienungsterminals in
Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1
dadurch gekennzeichnet, dass das Selbstbedienungs-
terminal im Querschnitt kreissegmentartig mit abge-
schrägten Querseiten derart ausgebildet ist, dass min-
destens zwei Selbstbedienungsterminals unter Anlage
zueinander gekehrter Querseiten benachbarter Selbst-
bedienungsterminals derart anordbar sind, dass in einer
ersten Stellanordnung benachbarte Selbstbedienungs-
terminals geradlinig nebeneinander zur Bildung eines Li-
neamoduls und/oder dass in einer zweiten Stellanord-
nung benachbarte Selbstbedienungsterminals winklig
zur Bildung eines Eckmoduls zueinander angeordnet
sind.
[0005] Nach der Erfindung ist das Selbstbedienungs-
terminal im Querschnitt kreissegmentförmig mit abge-
schrägten Querseiten, die sich zwischen einer Rückseite

und einer gegenüberliegenden Vorderseite erstrecken,
ausgebildet. Vorteilhaft können hierdurch platzsparend
mehrere Selbstbedienungsterminals nebeneinander an-
geordnet werden. Aufgrund der Dimensionierung der
Selbstbedienungsterminals können diese variabel in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten positioniert
werden. Beispielsweise ermöglicht die abgeschrägte
Ausbildung der Querseiten zum einen, dass die Selbst-
bedienungsterminals in einer ersten Stellanordnung ge-
radlinig nebeneinander zur Bildung eines Linearmoduls
angeordnet sein können. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen die Selbstbedienungsterminals in einer zweiten Stel-
lanordnung auch winklig zueinander angeordnet sein zur
Bildung eines Eckmoduls. Vorteilhaft können die Selbst-
bedienungsterminals entlang einer geradlinigen Reihe
und/oder in einem Winkel zueinander, das heißt in einer
Reihe mit einem Winkel, in einem Raum verteilt ange-
ordnet sein. Somit kann beispielweise eine wellenförmi-
ge, stufenförmige oder zickzackförmige Reihe von
Selbstbedienungsterminals angeordnet werden. Die Di-
mensionierung und Aufteilung des Selbstbedienungs-
term inals ermöglicht somit eine platzsparende und va-
riable Anordnung mehrerer Selbstbedienungsterminals.
[0006] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung befinden sich Selbstbedienungsterminals des
Linearmoduls in der ersten Stellanordnung unter seiten-
verkehrter Anordnung derselben zueinander, so dass
entlang des Linearmoduls Bedienpersonen abwech-
selnd an gegenüberliegenden Bedienseiten des Linear-
moduls das jeweilige Selbstbedienungsterminal bedie-
nen können. Benachbarte Selbstbedienungsterminals
liegen unmittelbar an den zueinander gekehrten abge-
schrägten Querseiten an, wobei aufgrund des Sicht-
schutzes eine gegenseitige Störung der Bedienpersonen
während des Bedienungsablaufs vermieden werden
kann. Das Linearmodul sieht somit eine erste Bediensei-
te und eine parallel dazu verlaufende zweite Bedienseite
vor, an denen die Bedienpersonen stehen und selbst-
ständig die Warenerfassung vornehmen. Zwischen den
Selbstbedienungsterminals einer Bedienseite ist stets
ein seitenverkehrtes weiteres Selbstbedienungsterminal
angeordnet, das dieser Bedienseite die Rückseite zu-
kehrt. Vorteilhaft kann somit bezogen auf eine Stellfläche
eine hohe Dichte an Selbstbedienungsterminals bereit-
gestellt werden, wobei die durch die alternierende An-
ordnung der Selbstbedienungsterminals ein Sichtschutz
insbesondere im Hinblick auf die Eingabe von vertrau-
enswürdigen Informationen (Geheimzahl beim Bezahl-
vorgang) durch den Bediener gewährleistet ist.
[0007] Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann
auch eine Reihe von Paaren von Selbstbedienungster-
minals gebildet werden, wobei das Paar von Selbstbe-
dienungsterminals durch zwei an Rückseiten derselben
aneinander stehenden Selbstbedienungsterminals ge-
bildet wird.
[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
Selbstbedienungsterminals in einer zweiten Stellanord-
nung unter Anlage zueinander gekehrter Querseiten zu
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einem Eckmodul zusammengefasst. Vorteilhaft kann
hierdurch eine Anordnung von Selbstbedienungstermi-
nals über Eck erfolgen, so dass in Verbindung beispiels-
weise mit einem Linearmodul eine stufenförmige Reihe
von Selbstbedienungsterminals gebildet werden kann.
Vorteilhaft können hierdurch insbesondere innerhalb ei-
nes offenen Raums Selbstbedienungsterminals ange-
ordnet werden, was die Variabilität eines Verkaufsraums
für Waren insgesamt steigert.
[0009] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
die säulenförmigen Selbstbedienungsterminals jeweils
im Querschnitt durch eine ringförmige oder trapezförmi-
ge Außenkontur begrenzt, wobei die abgeschrägte Quer-
seite der Säule in einem spitzen oder rechten oder stump-
fen Öffnungswinkel von der Rückseite in Richtung der
Vorderseite auseinanderlaufen. Vorzugsweise sind
Selbstbedienungsterminals gleich und symmetrisch zu
einer Vertikalebene ausgebildet, so dass auf einfache
Weise beliebige Reihenkonfigurationen erstellbar sind.
Sind die Rückseite und die Vorderseite gerade ausge-
bildet, begrenzt die Säule eine vorzugsweise gleich-
schenkelig trapezförmige Außenkontur. Ist die Vorder-
seite bogenförmig bzw. konvexförmig ausgebildet, be-
grenzt die Säule im Querschnitt eine ringförmige Außen-
kontur.
[0010] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann auf einfache Weise beispielsweise eine ge-
schlossene Rundanordnung durch vier gleiche Selbst-
bedienungsterminals gebildet werden, wenn der Öff-
nungswinkel 90° beträgt.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Selbstbedienungsterminal als Peripheriegerät eine
Leseeinrichtung zum Erfassen von Waren, einen Karten-
leser zum bargeldlosen Bezahlen, einen Drucker zum
Ausdrucken eines Bezahlbelegs sowie einen Monitor
auf. Das Selbstbedienungsterminal weist somit alle we-
sentlichen Baueinheiten auf, um selbsttätig durch die Be-
dienperson eine Warenerfassung und nachfolgend einen
Bezahlvorgang durchführen zu lassen. Aufgrund der re-
lativ geringen Ablagefläche eignet sich ein solches
Selbstbedienungsterminal insbesondere für relativ klei-
ne Warenkörbe.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Selbstbedienungsterminal ein Gestell auf, an dem
eine Anzahl von ein Gehäuse begrenzender Wände so-
wie ein von dem Gehäuse nach oben abragender Träger
für die Peripheriegeräte montiert sind. Die Gehäusewän-
de können beispielsweise aus einem MDF-Material mit
Kantenschutz bestehen. Vorzugsweise erstreckt sich ei-
ne Ablagefläche für Waren kreissegmentförmig in einer
dafür üblichen Höhe. Diese Ablagefläche erstreckt sich
in einer Ebene zwischen den Peripheriegeräten und ei-
nem unteren Gehäuse. Vorderseitig des Gehäuses kann
ein Tütenspender bzw. Tütenhalter angeordnet sein. Das
Selbstbedienungsterminal weist somit einen kompakten
Aufbau auf.
[0013] Zur Lösung der Aufgabe weist das erfindungs-
gemäße Selbstbedienungsterminal die Merkmale des

Anspruchs 11 auf.
[0014] Vorteilhaft sind Peripheriegeräte an einem Trä-
ger des Selbstbedienungsterminals derart angeordnet,
dass sie nicht über Ränder der Ablagefläche hinausrei-
chen. Vorzugsweise sind die Peripheriegeräte zu einer
gleichen vertikalen Achse an der Vorderseite des Selbst-
bedienungsterminals ausgerichtet (wie in einem Cockpit
eines Flugzeugs), so dass eine ergonomisch vorteilhafte
Handhabung durch den Bediener gewährleistet ist. Dar-
über hinaus ermöglicht die durchgehende Ablagefläche
eine sicher Aufnahme der vorzugsweise einzeln zu er-
fassenden Waren, die aus einem Einkaufswagen oder
einem Einkaufskorb entnommen werden. Vorzugsweise
wird die Quererstreckung des Selbstbedienungstermi-
nals, also in horizontaler Erstreckungsrichtung, durch die
Ablagefläche bestimmt.
[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert.
[0016] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Vorderansicht eines
Selbstbedienungsterminals,

Figur 2 eine Draufsicht auf das Selbstbedienungster-
minal,

Figur 3 eine schematische Draufsicht bzw. Außen-
kontur einer Reihe von Selbstbedienungster-
minals, die linear und in einem Winkel zuein-
ander angeordnet sind,

Figur 4 eine schematische Draufsicht bzw. Außen-
kontur einer Rundanordnung von Selbstbe-
dienungsterminals,

Figur 5 eine schematische Draufsicht bzw. Außen-
kontur auf eine Reihe von paarweise gegen-
überliegend angeordneten Selbstbedie-
nungsterminals,

Figur 6 eine schematische Draufsicht bzw. Außen-
kontur auf ein durch zwei Selbstbedienungs-
terminals gebildetes Eckmodul, das sich an
einer vertikalen Wand anschließt und

Figur 7 eine schematische Draufsicht bzw. Außen-
kontur auf ein Selbstbedienungsterminal mit
unterschiedlich konfigurierten Vorderseiten.

[0017] An einem Selbstbedienungsterminal 1 erfasst
eine Bedienperson, beispielsweise ein Kunde eines Su-
permarktes, selbstständig die von ihm in einem Einkaufs-
korb oder einem Einkaufswagen gesammelten Waren
und führt abschließend einen Bezahlvorgang durch.
[0018] Das Selbstbedienungsterminal 1 ist kompakt
aufgebaut und dient vorzugsweise zur Erfassung von re-
lativ kleinen Warenkörben. Das Selbstbedienungstermi-
nal 1 erstreckt sich als aufrechte Säule von einem
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Fußbereich 2 in vertikaler Richtung nach oben zu einem
Kopfbereich 3 desselben. Das Selbstbedienungstermi-
nal 1 weist ein Gestell 4 mit einer untenseitigen Sockel-
platte 5 und einem sich an einer Rückseite 6 des Gestells
4 anschließenden aufrechten Träger 7 auf. An dem Trä-
ger 7 und der Sockelplatte 5, die auf einem Boden 8 des
Supermarktes platziert wird, ist ein Gehäuse 9 befestigt,
durch den ein senkrechter Kabelkanal geführt ist oder in
dem andere Bauteile angeordnet sind und damit durch
entsprechende Gehäusewände eine Verkleidung dersel-
ben ermöglichen. An einer Oberseite des Gehäuses 9
ist eine Ablagefläche 10 angeordnet zur Ablage von zu
erfassenden Waren. An der Rückseite 6 weist das Ge-
häuse 9 eine vertikale Rückwand 11 auf, von der abge-
schrägte Querwände 12 sich zu einer Vorderseite 13 des
Selbstbedienungsterminals 1 erstrecken. Eine Vorder-
wand 14 des Gehäuses 9 ist parallel versetzt zu der
Rückwand 11 angeordnet, wobei die Querwände 12 über
die Vorderwand 14 zu der Vorderseite 13 des Selbstbe-
dienungsterminals 1 hinausragen. An der Vorderwand
14 des Gehäuses 9 kann beispielsweise ein Tütenhalter
15 bzw. Tütenspender angeordnet sein.
[0019] Eine nicht dargestellte elektronische Datenver-
arbeitungseinrichtung (Personalcomputer) zum Verar-
beiten von Daten kann innerhalb des Gehäuses 9 oder
oberhalb desselben an dem Träger 7 befestigt sein. Die
Ablagefläche 10 ist in einer solchen Höhe angeordnet,
dass Kunden bzw. Bedienpersonen Waren ergonomisch
günstig zur Erfassung derselben ablegen können. Ober-
halb der Ablagefläche 10 ist eine Anzahl von Peripherie-
geräten angeordnet. Zum einen ist ein Monitor 16 (be-
rührungsempfindlicher Bildschirm) in Kopfhöhe des Kun-
den mittig angeordnet. Von dem rückseitig des Monitors
16 verlaufenden Träger 7 ragt auf einer ersten Seite eine
Leseeinrichtung, insbesondere ein Barcode-Scanner 17
zum Erfassen von Waren ab. Auf einer gegenüberliegen-
den Seite des Monitors 16 ragt ein Kartenleser 18 zum
bargeldlosen Bezahlen ab. Der Scanner 17 und der Kar-
tenleser 18 erstrecken sich jeweils in einem spitzen Win-
kel zu einer vertikalen Mittelebene M des Selbstbedie-
nungsterminals 1, und zwar fluchtend zu den Querwän-
den 12 des Gehäuses 9 bzw. entsprechenden Seiten-
rändern 19 der Ablagefläche 10, siehe Figur 2. Die Mit-
telebene M verläuft im Wesentlichen senkrecht zu einer
Vorderwand 14 bzw. Rückwand 11 des Gehäuses 9. Zwi-
schen dem Monitor 16 und der Ablagefläche 10 ist ein
Drucker 20 zum Ausdrucken eines Bezahlbelegs ange-
ordnet. Nach erfolgter Bezahlung wird der Bezahlbeleg
durch einen vorderseitigen Schlitz 21 dem Kunden aus-
gegeben. Oberhalb des Monitors 16 erstreckt sich in Ver-
längerung des Trägers 7 eine Betriebsleuchte 29, die
den Betriebszustand des Selbstbedienungsterminals 1
signalisiert.
[0020] Wie insbesondere aus Figur 2 ersichtlich ist, ist
das Selbstbedienungsterminal 1 bzw. die Säule dessel-
ben kreissegmentartig mit abgeschrägten Querseiten 22
ausgebildet. Die abgeschrägten Querseiten 22 werden
durch die Querwände 12 des Gehäuses 9 vorgegeben.

Die seitlich abragenden Peripheriegeräte, nämlich der
Scanner 17 und der Kartenleser 18, ragen nicht über die
Querwände 12 hinaus, so dass an die Querwände 12
jeweils ein weiteres gleiches Selbstbedienungsterminal
1 mit seiner Querwand 12 angesetzt werden kann zur
Bildung von unterschiedlichen reihenförmigen Anord-
nungen von Selbstbedienungsterminals 1.
[0021] Das Selbstbedienungsterminal 1 weist somit im
Querschnitt eine ringförmige Außenkontur auf, wobei ein
Vorderrand 23 der Ablagefläche 10 konvexförmig bzw.
gebogen ausgebildet ist. Die Ablagefläche 10 erstreckt
sich vollflächig von einem Rand der Rückwand 11 zu
einem vorderen Rand der Querwände 12. Die Ablage-
fläche 10 ist somit fächerförmig ausgebildet, wobei die
Seitenränder 19 der Ablagefläche 10 in einem rechten
Öffnungswinkel α zueinander angeordnet sind.
[0022] Nach einer ersten Ausführungsform einer An-
ordnung von Selbstbedienungsterminals 1 der Erfindung
gemäß Figur 3 ist eine Anzahl von Selbstbedienungster-
minals 1 in einer ersten Stellanordnung geradlinig ne-
beneinander zur Bildung eines Linearmoduls 24 und in
einer zweiten Stellanordnung winklig zueinander zur Bil-
dung eines Eckmoduls 25 angeordnet.
[0023] Das Linearmodul 24 besteht aus mindestens
zwei Selbstbedienungsterminals 1, die abwechselnd sei-
tenverkehrt zueinander und unter gegenseitiger Anlage
von Querwänden 12 des Gehäuses 9 in einer geradlini-
gen Reihe angeordnet sind. Das Linearmodul 24 ermög-
licht die Ausbildung einer geradlinigen ersten Bediensei-
te 26 und einer geradlinigen zweiten Bedienseite 27, auf
der jeweils Bedienpersonen stehen können. Ein erstes
Selbstbedienungsterminal 1 ist mit seiner Vorderseite 13
der ersten Bedienseite 26 zugewandt, während das be-
nachbarte Selbstbedienungsterminal 1 mit seiner Vor-
derseite 13 der zweiten Bedienseite 27 zugewandt ist.
[0024] Das Eckmodul 25 ermöglicht eine Eckverbin-
dung von einer Reihe von Selbstbedienungsterminals 1,
wobei Rückseiten 6 bzw. Vorderseiten 13 benachbarter
Selbstbedienungsterminals 1 in einem rechten Winkel
zueinander verlaufen. In Abhängigkeit von den räumli-
chen Gegebenheiten kann auf einfache Weise durch Zu-
sammenstellen der Selbstbedienungsterminals 1 minde-
stens ein Linearmodul 24 vorgegebener Länge und/oder
mindestens ein Eckmodul 25 gebildet werden, so dass
wellenförmige oder stufenförmige oder beliebige Reihen
von Selbstbedienungsterminals 1 konfigurierbar sind.
[0025] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung gemäß Figur 4 können vier Selbstbedienungs-
terminals 1 zu einer geschlossenen Rundanordnung 28
kombiniert werden. Hierdurch wird platzsparend eine In-
selanordnung zur Warenerfassung bereitgestellt.
[0026] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung gemäß Figur 5 können die Selbstbedienungster-
minals 1 auch paarweise angeordnet sein, wobei Rück-
seiten 6 bzw. Rückwände 11 benachbarter Selbstbedie-
nungsterminals 1 aneinanderliegen. Hierdurch wird eine
Anordnung geschaffen, bei der die einzelnen Selbstbe-
dienungsterminals 1 gegenüberliegend zueinander an-
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geordnet sind und nicht in einer Reihe nebeneinander
wie in der Ausführung gemäß Figur 3.
[0027] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung gemäß Figur 6 kann ein Eckmodul 25 vorgese-
hen sein, dessen freie Querwände 12 bzw. Querseiten
22 an einer vertikalen Wand 30 anliegen. Vorteilhaft kön-
nen hierdurch zwei Selbstbedienungsterminals 1 platz-
sparend an einer Wand 30 positioniert werden, wobei ein
gegenseitiger Sichtschutz gewährleistet ist.
[0028] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung gemäß der Figur 7 kann die Ablagefläche 10 statt
eines konvex verlaufenden Vorderrandes 23 auch einen
ebenen Vorderrand 23’ (gestrichelt) oder einen konka-
ven Vorderrand 23" (punktiert) aufweisen. Ist der Vorder-
rand 23’ -wie die Querseiten 22 - gerade ausgebildet,
weist das Selbstbedienungsterminal 1 im Querschnitt ei-
ne gleichschenklig trapezförmige Außenkontur auf und
ist wie bei den anderen Ausführungsformen symmetrisch
zu der vertikalen Mittelebene M ausgebildet.
[0029] Nach einer weiteren alternativen Ausführungs-
form können die Querwände 12 des Gehäuses 9 bzw.
die Querseiten 22 des Selbstbedienungsterminals 1
auch unter einem spitzen oder stumpfen Öffnungswinkel
a von der Rückseite 6 zu der Vorderseite 13 verlaufen.
[0030] Die Erfindung ermöglicht die Bereitstellung von
Selbstbedienungsterminals 1, an denen der Kunde durch
sequentielles Einscannen der auf den Waren aufge-
brachten Barcodes zum einen die Waren erfassen kann.
Nach Abschluss der Warenerfassung wird ein Kaufbeleg
ausgedruckt und der Kaufvorgang durch den Bezahlvor-
gang abgeschlossen. Nach erfolgtem Einscannen der
Waren können die zwischenzeitlich auf der Ablagefläche
10 abgelegten Waren durch Entnahme von durch den
Tütenspender 15 bereitgestellten Tüten relativ schnell
gesammelt werden.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Selbstbedienungsterminal

2 Fußbereich

3 Kopfbereich

4 Gestell

5 Sockelplatte

6 Rückseite

7 Träger

8 Boden

9 Gehäuse

10 Ablagefläche

11 Rückwand

12 Querwände

13 Vorderseite

14 Vorderwand

15 Tütenhalter

16 Monitor

17 Scanner

18 Kartenleser

19 Seitenrand

20 Drucker

21 Schlitz

22 Querseiten

23, 23, 23" Vorderrand

24 Linearmodul

25 Eckmodul

26 erste Bedienseite

27 zweite Bedienseite

28 Rundanordnung

29 Betriebsleuchte

30 Wand

M Mittelebene

a Öffnungswinkel

Patentansprüche

1. Anordnung von Selbstbedienungsterminals, wobei
das Selbstbedienungsterminal sich säulenförmig
von einem Fußbereich zu einem Kopfbereich in ver-
tikaler Richtung erstreckt mit einer Rückseite, mit ei-
ner Vorderseite und mit einer die Rückseite mit der
Vorderseite verbindende Querseite und dass eine
Datenverarbeitungseinrichtung zum Verarbeiten
von Daten und eine Anzahl von Peripheriegeräten
vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass
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das Selbstbedienungsterminal (1) im Querschnitt
kreissegmentartig mit abgeschrägten Querseiten
(22) derart ausgebildet ist, dass mindestens zwei
Selbstbedienungsterminals (1) unter Anlage zuein-
ander gekehrter Seiten (22) benachbarter Selbstbe-
dienungsterminals (1) derart anordbar sind, dass in
einer ersten Stellanordnung benachbarte Selbstbe-
dienungsterminals (1) geradlinig nebeneinander zur
Bildung eines Linearmoduls (24) und/oder dass in
einer zweiten Stellanordnung benachbarte Selbst-
bedienungsterminals (1) winklig zur Bildung eines
Eckmoduls (25) zueinander angeordnet sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der ersten Stellanordnung be-
nachbarte Selbstbedienungsterminals (1) zum ei-
nen unter Anlage zueinander gekehrter Querseiten
(22) und unter seitenverkehrter Anordnung der
Selbstbedienungsterminals (1) oder zum anderen
unter Anlage zueinander gekehrter Rückseiten (6)
das Linearmodul (24) bilden.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der zweiten Stellanordnung
benachbarte Selbstbedienungsterminals (1) unter
Anlage zueinander gekehrter Querseiten (22) das
Eckmodul (25) bilden.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Selbstbedie-
nungsterminal (1) im Querschnitt durch eine ringför-
mige oder gleichschenklig trapezförmige Außenkon-
tur begrenzt ist, wobei die abgeschrägten Quersei-
ten (22) in einem spitzen oder rechten oder stumpfen
Öffnungswinkel (a) von der Rückseite (6) in Richtung
der Vorderseite (13) auseinanderlaufen.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ringförmige Außenkontur eine
gerade Rückseite (6) und eine konvexförmige oder
konkavförmige oder gerade Vorderseite (13) und ei-
ne gerade Querseite (22) aufweist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Stellan-
ordnung als eine geschlossene Rundanordnung
(28) ausgebildet ist mit zwei Eckmodulen (25), wobei
vier Selbstbedienungsterminals (1) um 90° versetzt
zu benachbarten Selbstbedienungsterminals (1) an-
geordnet sind.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Selbstbedie-
nungsterminal (1) als Peripheriegerät eine Leseein-
richtung (17) zum Erfassen von Waren, einen Kar-
tenleser (18) zum bargeldlosen Bezahlen, einen
Drucker (20) zum Ausdrucken eines Bezahlbelegs
und einen Monitor (16) aufweist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Selbstbedie-
nungsterminal (1) ein Gestell (4) aufweist, an dem
ein Gehäuse (9) mit dasselbe begrenzenden Wän-
den (11, 12, 14) und ein von dem Gehäuse (9) nach
oben abragender Träger (7) für die Peripheriegeräte
(16, 17, 18, 20) montiert sind.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (9)
obenseitig durch eine kreissegmentförmige Ablage-
fläche (10) begrenzt ist.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass Querwände (12) des
Gehäuses (9) die Querseiten (22) des Selbstbedie-
nungsterminals (1) vorgeben.

11. Selbstbedienungsterminal für eine Anordnung nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Periphe-
riegeräte (16, 17, 18, 20) nicht über die Ränder (19,
23) der Ablagefläche (10) hinausreichen.
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